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Die vorliegende Broschüre richtet sich insbesondere an Gründungswillige in Freien Berufen.

 VORBEMERKUNG

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Borken mbH (WFG) will freiberufl ichen Existenzgrün-
derinnen und Existenzgründern einen Überblick über 
alle wichtigen Belange und Fragen geben, die sie auf 
dem Weg in die Selbstständigkeit unbedingt berück-
sichtigen sollten.

Ziel dieser Broschüre ist, Ihnen eine Orientierungs- 
und Entscheidungshilfe für den Weg in eine erfolg-
reiche Selbstständigkeit als Freiberufl erin und Frei-
berufl er zu geben, um ein festes Fundament für Ihre 
eigene Zukunft zu bauen. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Leitfadens 
kristallisierten sich heraus durch langjährige Erfah-
rungen in der Gründungsberatung, durch viele Ge-
spräche und Begleitberatungen in den einzelnen 
Phasen der Vorbereitung von Existenzgründerinnen 
und Existenzgründern in Freien Berufen. Hierbei er-
gaben sich zentrale Fragen und Probleme, die für alle 
Freiberufl er von Bedeutung sind.

Wir haben uns bei der Erstellung dieser Broschüre in 
erster Linie an diesen Praxiserfahrungen orientiert. 
(Auf eher allgemeine Fragen zum Thema Selbst-
ständigkeit werden in bewährten Publikationen und 
Checklisten des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) Antworten gegeben). 

Umfangreiche Informationen zu den Freien Berufen 
fi nden Sie außerdem auf der Homepage des Insti-
tuts für freie Berufe (IFB – http://ifb.uni-erlangen.
de/). 

Insofern werden manche Themenbereiche in die-
ser Broschüre sicherlich fehlen, zur Ergänzung fi n-
den Sie im Anhang ein Literaturverzeichnis über 
Informationsbroschüren und über weitergehende 
Spezialthemen. 

EXISTENZGRÜNDUNGEN 

SIND VOR ALLEM 

DANN ERFOLGREICH, WENN 

SIE WOHLÜBERLEGT UND 

SORGFÄLTIG GEPLANT SIND.
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Nach Angaben des Instituts für Mittelstandsfor-
schung (IfM) entschieden sich 2017 in Deutschland 
wieder mehr Personen für die Selbständigkeit. 2017 
war ein Plus von 0,8 % gegenüber dem Vorjahr zu 
verzeichnen. Dieser Anstieg ging allein auf die Frei-
en Berufe zurück: Im Jahr 2017 haben sich 94.700 
Personen in Freien Berufen selbständig gemacht, ein 

Anstieg von 5.900 Personen gegenüber dem Vorjahr. 
Dagegen sank die Anzahl der gewerblichen Gründun-
gen weiter leicht um 1,2 % auf 279.000.

Die größte Gruppe bei den  Selbstständigen in den 
Freien Berufen bilden die Freien Heilberufe (30 %), 
gefolgt von den Freien rechts-, wirtschafts- und steu-

ZAHLEN UND FAKTEN

65 %

27%

6 %
2 %

Struktur der Erwerbstätigen in Freien Berufen in 
Deutschland zum 1. Januar 2018

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte*

Selbstständige

Auszubildende**

Mitarbeitende, nicht sozialversicherungspflichige Familienangehörige
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erberatenden Berufen (28 %) und den Freien Kul-
turberufen (23 %). Der geringste Anteil entfällt auf 
die Freien technischen und naturwissenschaftlichen 
Berufe (19 %).

Der Frauenanteil unter den Selbstständigen in den 
Freien Berufen ist in den meisten Berufsgruppen zwi-
schen 2014 bis 2018 weitgehend stabil geblieben. 
In der Berufsgruppe der Tierärzte hat der Frauenan-
teil jedoch etwas kräftiger zugelegt auf 52,2 %. Be-
sonders hoch ist er Anfang 2018 bei den Psychothe-
rapeuten (72,3 %), unter den Publizisten (53,6 %) 
und den darstellenden Künstlern (51,7 %).
In den Freien Berufen sind 65 % sozialversicherungs-
pfl ichtig beschäftigt, 2 % sind Auszubildende und 6 % 

sind mitarbeitende, nicht sozialversicherungspfl ichti-
ge Familienangehörige. 27 % aller in Freien Berufen 
arbeitenden Personen sind als Selbständige einzu-
stufen.

In einer Untersuchung im Jahr 2010 stellte das IfB 
fest, dass Gründungen im freiberufl ichen Bereich 
eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben als 
Gründungen insgesamt. 
Dies gilt in besonderer Weise für den heilkundlichen, 
den technisch-naturwissenschaftlichen und den kul-
turellen Bereich, so das Institut. Der rechts-, wirt-
schafts- und steuerberatende Bereich sei in etwa so 
bestandsfest wie die Gesamtwirtschaft, ermittelte 
das IfB.

 ZAHLEN UND FAKTEN

Selbstständige* in Freien Berufen nach Berufsgruppen
in Deutschland nach dem 1. Januar 2018

Freie Heilberufe

Freie Kulturberufe

Rechts-, wirtschafts- und steuerberatende Berufe

Technische und naturwissenschaftliche freie Berufe

30 %

23 %

28 %

19 %
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Umgangssprachlich werden die Begriffe FREIBERUFLER und FREIE MITARBEIT sehr häufi g verwechselt 
und fälschlicherweise synonym verwendet. Unter einer freien Mitarbeit versteht man das Erbringen von 
Leistungen auf einer selbstständigen Basis.

WELCHE PERSONENKREISE ZÄHLEN ZU DEN FREIEN BERUFEN?

Hierbei kann es sich im steuerrechtlichen Sinne so-
wohl um eine gewerbliche Tätigkeit (z.B. die Tätigkeit 
eines Handelsvertreters) wie auch um eine freibe-
rufl iche Tätigkeit (z.B. die Tätigkeit eines Rechtsan-
waltes) handeln. Nur wer nach den steuerrechtlichen 
Vorschriften als Freiberufl er einzuordnen ist, darf sich 
auch Freiberufl er nennen. 

Die allgemeine Defi nition der Freien Berufe lau-
tet folgendermaßen:

„Die Freien Berufe haben im Allgemeinen auf der 
Grundlage besonderer berufl icher Qualifi kation oder 
schöpferischer Begabung die persönliche, eigenver-
antwortliche und fachlich unabhängige Erbringung 
von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der 
Auftraggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt“.

Anhand dieser allgemeinen Defi nition wird deutlich, 
dass eine Abgrenzung und Einordnung zu den Freien 
Berufen nicht per Aufl istung erfolgt, sondern dass die 
Tätigkeitsmerkmale für den jeweiligen Fall genau de-
fi niert werden müssen.

Gemäß § 18 Einkommensteuergesetz werden folgen-
de Gruppen von Freiberufl ern unterschieden:

|  Katalogberufe: Hierunter versteht man die Be-
rufsgruppen, die im Gesetz (§ 18 Abs. 1 EstG) 
ausdrücklich genannt sind. Hierzu zählen folgende 
Berufe: Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, 
Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, 
Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, beratende Volks- und 
Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevoll-
mächtigte, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengym-
nasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmet-
scher Übersetzer und Lotsen. 

  Im Partnergesellschaftsgesetz werden ergänzend 
die folgenden Berufe als freiberufl ich genannt:

 - Hebammen, Heilmasseure, Diplom-Psychologen
 - Mitglieder der Rechtsanwaltskammern
 - Hauptberufl iche Sachverständige
 -  Übersetzer (ähnliche Berufe), Wissenschaftler, 

Künstler, Schriftsteller, Lehrer und Erzieher
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|  Den Katalogberufen ähnliche Berufe: Hier-
bei handelt es sich um Berufe, die durch eine 
Generalklausel (und „ähnliche Berufe“) in der 
Steuerrechtsprechung als Freiberufl er anerkannt 
wurden. Ein „ähnlicher Beruf“ liegt nur dann vor, 
wenn er in wesentlichen Punkten mit einem der 
Katalogberufe verglichen werden kann. Dazu 
gehören die Ausbildung und die berufl iche Tä-
tigkeit. Änderungen können sich aufgrund aktu-
eller Rechtsprechung immer wieder ergeben. Im 
Zweifelsfall bietet sich die Klärung beim zustän-
digen Finanzamt an.

Ist die angestrebte selbstständige Tätigkeit unter 
diesen steuerrechtlichen Einordnungen zu fi nden, 
handelt es sich in der Regel um eine eindeutige 
freiberufl iche Tätigkeit.

Eine weitere Möglichkeit der Eingrenzung freiberuf-
licher Tätigkeit gegenüber gewerblicher Tätigkeit er-
folgt durch § 15 Einkommensteuergesetz. Danach 
liegt freiberufl iche Tätigkeit bei Vorliegen folgender 
Kriterien vor:

| selbstständige Berufsausübung
| leitende und eigenverantwortliche Tätigkeit
|  überwiegende Tätigkeit im freiberufl ichen 

Berufsfeld
|  eigene Leistung maßgeblich/nicht zu hohe 

Mitarbeiterzahl
|  keine Partnerschaft mit berufsfremden Perso-

nen (wichtige Ausnahme: Partnerschaftsgesell-
schaft, vgl. Punkt Kooperationsformen)

Das Bundesverfassungsgericht macht die Zugehörig-
keit zu Freien Berufen von soziologischen Merkmalen 
abhängig:

| Erbringung ideeller Leistungen und Dienste
|  Leistungen mit hohem individuellen 

oder Gemeinschaftswert
|  Leistungserbringung in eigener Person und 

Verantwortlichkeit
| Unabhängigkeit von Weisungen
| Hohe berufl iche Qualifi kation und Kompetenz
|  Freie Wahlentscheidung der Klienten 

als Vertrauensbasis
|  Wirtschaftliche Selbstständigkeit, Unterneh-

mensrisiko

Die Aufl istung dieser Kriterien und Abgrenzungsmerk-
male verdeutlicht, dass eine eindeutige Zuordnung 
nicht immer leicht zu treffen ist. Falls Sie sich mit 
Ihrer Gründungsabsicht nicht hier einordnen können, 
sollten Sie sich zur Klärung der Frage, ob Sie Freibe-
rufl er oder gewerblicher Unternehmer sind, direkt an 
Ihr zuständiges Finanzamt wenden, das letztendlich 
entscheidet, ob es sich um eine freiberufl iche oder 
gewerbliche Tätigkeit handelt. Im Anhang zu dieser 
Broschüre fi nden Sie konkrete, von der Rechtspre-
chung entwickelte Beispiele für selbständige (freibe-
rufl iche) und gewerbliche Tätigkeiten.

WELCHE PERSONENKREISE ZÄHLEN ZU DEN FREIEN BERUFEN?
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WANN LIEGT EINE „GEMISCHTE TÄTIGKEIT“ VOR?

Es ist durchaus möglich, dass Sie keine eindeutige Zuordnung haben, sondern mit Ihrer Gründungsidee 
sowohl freiberufl iche Merkmale wie auch gewerbliche Merkmale aufweisen. In diesem Fall liegt eine ge-
mischte Tätigkeit vor.

Wird neben einer freiberufl ichen Tätigkeit auch eine 
gewerbliche Tätigkeit ausgeübt, sind die beiden Tätig-
keiten steuerlich getrennt zu behandeln, wenn eine 
Trennung ohne besondere Schwierigkeit möglich ist. 

Ein Beispiel: Der Architekt mit den typischen Archi-
tektenleistungen, der gleichzeitig Inhaber einer Bau-
trägerfi rma ist. Eine getrennte Behandlung wird ins-
besondere in Betracht kommen können, wenn eine 
getrennte Buchführung für die beiden Bereiche vor-
handen ist. 

Sind die beiden Tätigkeiten jedoch miteinander ver-
fl ochten und bedingen sie sich gegenseitig unlösbar, 
so muss der gesamte Betrieb als einheitlich angese-
hen werden. 

In diesem Fall ist unter Berücksichtigung aller Um-
stände zu entscheiden, ob nach dem Gesamtbild die 
gemischte Tätigkeit insgesamt als freiberufl ich oder 
gewerblich zu behandeln ist.



10

In den vergangenen Jahren veränderten sich Be-
rufstätigkeiten, die bislang in traditionell abhän-
gigen Beschäftigungsverhältnissen ausgeübt wur-
den, erheblich. 

Arbeitsformen entstanden, die sich zwischen abhän-
giger Beschäftigung und Selbstständigkeit bewegen. 
Dies hat zur Folge, dass es in verschiedenen Berufs-
bereichen zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Unternehmen kommt, da für die Betroffenen keine 
Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden.

Auf der Seite der Betroffenen kann dies gravierende 
Folgen haben. Denn häufi g kommt es zu Versorgungs-
lücken, da für Krankheit, Pfl egebedürftigkeit, Arbeits-
losigkeit oder Alter kein ausreichender Versiche-
rungsschutz besteht. In diesen Fällen muss dann die 
Allgemeinheit über die Sozialhilfe die Lasten tragen.

Um dies zu verhindern, hat der Gesetzgeber ein-
gegriffen. Nach dem „Gesetz zu Korrekturen in der 
Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitneh-
merrechte“ (Korrektur G) vom 19.12.1998 sollen 
scheinselbstständige Arbeitnehmer schneller und 
einfacher als bisher erkannt und in die Versiche-
rungspfl icht einbezogen werden.

ABGRENZUNG ZWISCHEN ERWERBSTÄTIGKEIT,  FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT 
UND SCHEINSELBSTÄNDIGKEIT

Die Abgrenzung von gewerblicher und freiberufl icher Tätigkeit ist aus folgenden Gründen wichtig:

Freiberufl iche Tätigkeit Gewerbliche Tätigkeit

Anmeldung der Tätigkeit Finanzamt Ordnungsamt (Gewerbeanmeldung)

Gewerbesteuer Nein Ja

Buchführung Freiberufl er können den Gewinn 

mit Hilfe der sog. 

Einnahmen-Überschussrechnung 

ermitteln (§ 4 Abs. 3 Einkommen-

steuergesetz)

Gewerbetreibende unterliegen 

in der Regel der doppelten 

Buchführungspfl icht (Ausnahme: 

Gewinn ist geringer als 60.000 € 

oder der Umsatz ist geringer als 

600.000 €)
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ABGRENZUNG ZWISCHEN ERWERBSTÄTIGKEIT,  FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT 
UND SCHEINSELBSTÄNDIGKEIT

„Scheinselbstständige“ sind erwerbstätige Personen, 
die als Selbstständige auftreten, auf Grund der tat-
sächlichen Ausgestaltung des Beschäftigungsverhält-
nisses zu den abhängig Beschäftigten zählen, ohne 
dass für sie Beiträge zur Sozialversicherung (Renten-, 
Kranken-, Pfl ege- und Arbeitslosenversicherung) ge-
zahlt werden.

MERKMALE EINER SCHEINSELBSTÄNDIGKEIT

Je mehr der folgenden Merkmale auf Sie zutreffen, je 
wahrscheinlicher ist es, dass eine  Scheinselbstän-
digkeit vorliegt:

 |  Sie haben die uneingeschränkte Verpfl ichtung, 
allen Weisungen des Auftraggebers Folge zu 
leisten;

| Sie müssen bestimmte Arbeitszeiten einhalten;
|  Sie haben die Verpfl ichtung, dem Auftraggeber 

regelmäßig in kurzen Abständen detaillierte Be-
richte zukommen zu lassen;

 |  Sie arbeiten in den Räumen des Auftraggebers 
oder an von ihm bestimmten Orten;

|  Sie haben die Verpfl ichtung, bestimmte Hard- 
und Software zu benutzen, sofern damit insbe-
sondere Kontrollmöglichkeiten des Auftragge-
bers verbunden sind.

Tatsächlich selbständig sind Sie, wenn Sie das unter-
nehmerische Risiko in vollem Umfang selbst tragen 
und Ihre Arbeitszeit frei gestalten können. Der Erfolg 
Ihres fi nanziellen und persönlichen Einsatzes ist da-
bei ungewiss und hängt nicht von dritter Seite ab.

Die seit dem Jahr 2003 geltende widerlegbare Ver-
mutung, dass Existenzgründer als Selbständige tätig 
sind, wurde im Jahr 2009 aus dem Gesetz gestri-
chen. Seither müssen Einzugstellen und Betriebs-
prüfer auch bei mangelnder Mitwirkung nachweisen, 
dass es sich wirklich um eine sozialversicherungs-
rechtliche und nicht selbständige Tätigkeit handelt. 

Gibt es Zweifel, ob es sich um eine Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit handelt, kann über die Clea-
ringstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund 
über ein Anfrageverfahren die Statusfrage geklärt 
werden. Antragsvordrucke gibt es bei den örtlichen 
Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung 
oder online auf der Homepage der Deutschen Ren-
tenversicherung.

ERWERBSTÄTIGKEIT

FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT 

SCHEINSELBSTÄNDIGKEIT
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§ 2 VI SGB Selbständig Tätige (Auszug)

Versicherungspfl ichtig sind selbständig tätige

 1.   Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig 

keinen versicherungspfl ichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,

2.   Pfl egepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kinderpfl ege tätig sind und im Zusammenhang 

mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspfl ichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,

3.  Hebammen und Entbindungspfl eger,

4.  Seelotsen der Reviere im Sinne des Gesetzes über das Seelotswesen,

5.  Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des Künstlersozialversicherungsgesetzes,

6.  Hausgewerbetreibende,

7.   Küstenschiffer und Küstenfi scher, die zur Besatzung ihres Fahrzeuges gehören oder als Küstenfi scher ohne Fahrzeug 

fi schen und regelmäßig nicht mehr als vier versicherungspfl ichtige Arbeitnehmer beschäftigen,

8.   Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind und in ihrer Person die für die Eintragung in die Hand-

werksrolle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wobei Handwerksbetriebe im Sinne der §§ 2 und 3 der Handwerks-

ordnung sowie Betriebsfortführungen auf Grund von § 4 der Handwerksordnung außer Betracht bleiben; 

ist eine Personengesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen, gilt als Gewerbetreibender, 

wer als Gesellschafter in seiner Person die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt,

9.  Personen, die

  a)  im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspfl ichtigen Arbeitnehmer 

beschäftigen und

  b)  auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind; bei Gesellschaftern gelten 

als Auftraggeber die Auftraggeber der Gesellschaft. (…)

SOZIALVERSICHERUNG UND SONSTIGE BEITRÄGE

Freiberufl er sind grundsätzlich sozialversicherungsfrei. Eine Ausnahme bilden die in § 2 SGB VI aufgezähl-
ten Berufe. Diese sind rentenversicherungspfl ichtig. 
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SOZIALVERSICHERUNG UND SONSTIGE BEITRÄGE

Daher müssen z.B. freie Künstler und Publizisten (§ 
2 Nr. 5 SGB VI) nach Maßgabe der Künstlersozialver-
sicherung Beiträge in die Rentenversicherung zahlen. 
Auf Antrag kann bei Vorliegen der Voraussetzungen 
von der Versicherungspfl icht befreit werden. Bitte er-
kundigen Sie sich bei Ihrem Sozialversicherungsträ-
ger oder bei der Künstlersozialkasse.

Für Künstler besteht neben der Rentenversicherungs-
pfl icht auch eine Kranken- und Pfl egeversicherungs-
pfl icht. Zuständig ist auch hier die Künstlersozialkasse 
in Oldenburg. Die allgemeinen Sozialversicherungs-
beiträge sind durch die Mitgliedschaft in der Künst-
lersozialkasse auf 50 % reduziert. Das IFB hat zu 
dem Thema eine eigene Broschüre veröffentlicht 
(http://ifb.uni-erlangen.de/). 

Berufskammerbeiträge müssen z.B. durch Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidigte 
Buchprüfer gezahlt werden. Eine Aufl istung der Berufskammern mit den jeweiligen Links fi nden Sie im 
Anhang.
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KOOPERATIONSFORMEN VON FREIBERUFLERN

Bevor der Schritt in die Selbstständigkeit erfolgt, sollte man sich neben den Fragen über die Höhe des 
Kapitalbedarfs, Klärung der Finanzierung, Einschätzung der Marktchancen, Gestaltung der Werbung auch 
die Frage stellen, ob man diesen Schritt alleine oder mit anderen Partnern gehen möchte.

Die Zusammenarbeit mit Partnern bietet eine ganze 
Reihe von Vorteilen, insbesondere:

| Teilen von Verantwortung und Risiko
|  Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

durch Spezialisierung und Bündelung 
fachlicher Kompetenz

|  Erweiterung des Angebots um ergänzende 
Dienstleistungen

| Fachliche Kommunikation mit anderen Partnern

Dennoch sollte nicht verschwiegen werden, dass 
eine Partnerschaft oder Kooperation nur dann funk-
tioniert, wenn sich die Beteiligten über die Ziele der 
Partnerschaft oder Kooperation einig sind.

Grundsätzlich bieten sich für Freiberufl er zwei Aus-
richtungen für eine Zusammenarbeit an:

|  eine feste Zusammenarbeit in Form einer Ge-
meinschaftspraxis oder einer Sozietät mit ge-
meinsamer Gewinnerzielungsabsicht. Dadurch 
entsteht nicht nur die Aufgabe der rechtlichen, 
sondern auch der wirtschaftlichen Selbststän-

digkeit. Seit 1995 können sich Freiberufl er in 
der Rechtsform der Partnergesellschaft zusam-
menschließen. 

|  eine weitere Möglichkeit verbunden mit der Bei-
behaltung der rechtlichen und wirtschaftlichen 
Selbstständigkeit besteht in der Gründung ei-
ner Büro- und/oder Praxisgemeinschaft. Hierbei 
geht es in erster Linie um die gemeinsame Nut-
zung von personellen und materiellen Ressour-
cen, gerade für Existenzgründer eine sehr inter-
essante Form der Zusammenarbeit, um Kosten 
und Risiko für den Start so gering wie möglich zu 
halten.

A) PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT

Mit der Partnerschaftsgesellschaft wurde den An-
gehörigen freier Berufe eine speziell auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittene Organisationsform zur Ver-
fügung gestellt, in der sich Angehörige bestimmter 
freier Berufe untereinander und mit Angehörigen 
freier Berufe zur Ausübung ihrer Berufe zusammen-
schließen können. Die Partnerschaft trägt nicht nur 
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dem Berufsbild des freien Berufs insbesondere in 
Fragen der Haftung und Eigenverantwortlichkeit
Rechnung, sondern sie schließt auch die Lücke zwi-
schen dem „Zuwenig“ der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) und dem „Zuviel“ einer Kapitalgesell-
schaft. Sie bietet den Freien Berufen eine spezifi -
sche Personengesellschaft, die den persönlichen 
Charakter der Zusammenarbeit des Freiberufl ers mit 
seinen Mandanten oder Patienten wahrt und durch 
Eintragung in das Partnerschaftsregister in der Lage 
ist, zu klagen und verklagt zu werden, zugleich den 
Anforderungen an eine moderne und fl exible Gesell-
schaftsform entspricht. 

Bestimmte Berufsbilder, z.B. Mitglieder der Rechts-
anwaltskammern, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Ingenieure, Architekten, hauptberufl iche Sachver-
ständige etc. werden im Partnerschaftsgesellschafts-
gesetz (PartGG) katalogartig aufgeführt. Diese 
Aufzählung wird durch eine Generalklausel (und 
„ähnliche Berufe“) ergänzt. Der Zusammenschluss in 
einer Partnerschaft durch Freiberufl er erfolgt zur Aus-
übung ihrer Berufe. Damit ist klar gestellt, dass jeder 
Partner in der Partnerschaft aktiv tätig sein muss. 
Angehörige einer Partnerschaft können nur natürliche 
Personen sein. Die Möglichkeit eines interdisziplinä-
ren Zusammenschlusses, also die Zusammenarbeit 
verschiedener freier Berufe in einer Partnerschaft, ist 
eröffnet. Allerdings kann sie in berufsrechtlichen Vor-
schriften eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen 
werden.

Erkundigen Sie sich hierzu bitte bei Ihrer zuständigen 
Berufsorganisation.

Der Name der Partnerschaft muss den Namen min-
destens eines Partners, den Zusatz „und Partner“ 
oder „Partnerschaft“ sowie die Berufsbezeichnungen 
aller in der Partnerschaft vertretenen Berufe enthal-
ten (§ 2 Abs. 1 PartGG). Der Name der Partnerschaft 
darf nicht irreführend sein. Jeder neue Name einer 
Partnerschaft muss sich von allen an demselben 
Ort oder in derselben Gemeinde bereits bestehen-
den und in das Partnerschaftsregister eingetragenen 
Namen deutlich unterscheiden. Den Zusatz „Partner-

schaft“ oder „und Partner“ dürfen nur Partnerschaf-
ten im Sinne des Partnerschaftsgesellschaftsge-
setzes führen.

Der Partnerschaftsvertrag bedarf der Schriftform. 
Dies soll eine hinreichend sichere Beweisgrundlage 
schaffen und ist damit bedeutsam für das Verhält-
nis der Partner untereinander. Über den gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestinhalt (Name und Sitz der 
Partnerschaft, Namen und Vornamen, den in der 
Partnerschaft ausgeübten Beruf und den Wohnort 
jedes Partners sowie den Gegenstand der Partner-
schaft) soll er weitere Regelungen, die zur Klärung 
des Innenverhältnisses wichtig sind, enthalten.

Die Partnerschaft ist zur Eintragung in das Partner-
schaftsregister anzumelden. Das Partnerschaftsre-
gister ist ein besonderes eingerichtetes Register, das 
von den Amtsgerichten geführt wird. Die Eintragungen 
haben den Zweck, Rechtsverhältnisse zu begründen 
oder die Öffentlichkeit über bestehende Rechtsver-
hältnisse und wichtige Sachverhalte zu informieren. 
Die Anmeldung muss den Mindestinhalt des Part-
nerschaftsvertrages enthalten. Auf die Eintragungen 
in das Partnerschaftsregister fi nden zahlreiche Vor-
schriften über das Handelsregister entsprechende 
Anwendung. Die Einsicht in das Partnerschaftsregis-
ter ist jedem gestattet. Bekanntmachungen erfolgen 
im Bundesanzeiger und mindestens einem anderen 
Blatt.

Die Partner erbringen ihre berufl ichen Leistungen un-
ter Beachtung des für sie geltenden Berufsrechts und 
zwar eigenverantwortlich und unabhängig. Hier-
durch soll sichergestellt werden, dass kein Partner 
bei seiner Berufsausübung Weisungen der übrigen 
Partner – insbesondere derjenigen, die bei interdis-
ziplinären Partnerschaften einen anderen Beruf aus-
üben – unterliegt. Zur Geschäftsführung sind in der 
Regel alle Partner berufen. Es können jedoch im 
Partnerschaftsvertrag einzelne Partner von der Füh-
rung der sonstigen Geschäfte ausgeschlossen wer-
den. Bezüglich der Erbringung ihrer freiberufl ichen 
Leistungen geht dies allerdings nicht. Im Übrigen 
richtet sich das Rechtsverhältnis der Partner unter-



16

KOOPERATIONSFORMEN VON FREIBERUFLERN

einander nach dem Partnerschaftsvertrag. So weit 
dieser keine Bestimmungen enthält, sind die §§ 110 
bis 116 Abs. 2, §§ 117 bis 119 HGB entsprechend 
anzuwenden. Die Geschäftsführung erstreckt sich 
auf alle gewöhnlichen Betriebsgeschäfte, zur Vornah-
me von Handlungen, die darüber hinausgehen, ist 
ein Beschluss sämtlicher Gesellschafter erforderlich. 
Sicherlich lassen sich Streitigkeiten von vornherein 
vermeiden, wenn bestimmte, außergewöhnliche Ge-
schäfte im Gesellschaftsvertrag konkret defi niert
und nur bei vorheriger Zustimmung sämtlicher Ge-
sellschafter ausgeführt werden dürfen. So könnten 
zum Beispiel Grundstücksgeschäfte oder Geschäfte, 
deren Gegenstand den Wert einer bestimmten Sum-
me übersteigt, die Übernahme von Bürgschaften 
sowie die Aufnahme von Krediten Gegenstand einer 
solchen Regelung sein.

Die Partnerschaft entsteht mit der Eintragung in das 
Partnerschaftsregister. Sie ist konstitutiv und nicht 
nur deklaratorisch. Für Aktivitäten vor der Eintragung 
gelten die Regeln über die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts. Die Partnerschaft kann unter ihrem Namen 
Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen, Eigen-
tum und andere dingliche Rechte an Grundstücken 
erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. 
Sie ist Gesamthandgemeinschaft und damit keine 
juristische Person, dieser aber weitgehend angenä-
hert.

Die Partnerschaft wird nach außen durch jeden 
Partner allein in allen Angelegenheiten vertreten. 
Die Vertretungsmacht erstreckt sich auf alle ge-
richtlichen und außergerichtlichen Geschäfte und 
Rechtshandlungen und kann gegenüber Dritten nicht 
gegenständlich beschränkt werden. Es besteht die 
Möglichkeit, im Partnerschaftsvertrag Gesamtvertre-
tungsregelungen einzuführen oder einzelne Partner 
von der Vertretungsmacht auszuschließen. Solche 
Änderungen müssen in das Partnerschaftsregister 
eingetragen werden.

Auf allen Geschäftsbriefen der Partnerschaft müs-
sen die Rechtsform und der Sitz der Partnerschaft, 
das Registergericht und die Nummer, unter der die 

Partnerschaft in das Partnerschaftsregister eingetra-
gen ist, angegeben werden. Neben der Geschäftskor-
respondenz gelten als Geschäftsbriefe auch Rech-
nungen, Quittungen und Bestellscheine.

Für Verbindlichkeiten der Partnerschaft haften ein-
mal das Vermögen der Partnerschaft, daneben aber 
auch sämtliche Partner mit ihrem Privatvermögen und 
zwar als Gesamtschuldner. Möglich ist die Haftungs-
beschränkung auf einzelne Partner für Ansprüche 
aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung. 
Waren nur einzelne Partner mit der Bearbeitung ei-
nes Auftrages befasst, haften nur sie gem. § 8 Abs. 1 
PartGG für berufl iche Fehler neben der Partnerschaft. 
Daneben können die berufsrechtlichen Regelungen 
die Haftung durch Gesetz auf einen Höchstbetrag be-
schränken, wenn zugleich eine Pfl icht zum Abschluss 
einer Berufshaftpfl ichtversicherung der Partner oder 
der Partnerschaft begründet wird.

Die Regelung ermöglicht eine Haftungskonzentration 
und -beschränkung, die das Selbstverständnis der 
freien Berufe achtet.

B) ANDERE RECHTSFORMEN

Nach wie vor können sich Freiberufl er in der Rechts-
form der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
zusammenschließen. Die Rechtsform der Partner-
schaftsgesellschaft stellt eine Ergänzung zu den an-
deren Formen der freiberufl ichen Berufsausübung 
dar. Es besteht also keineswegs ein Zwang zu ih-
rer Verwendung. Je nach Ausgestaltung des Ge-
sellschaftsvertrages der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts dürfte auch hierdurch eine umfangreiche 
Regelung des Zusammenarbeitens von Freiberufl ern 
gewährleistet sein. Da die Rechtsform Partnergesell-
schaft allerdings den Freiberufl ern vorbehalten ist, 
kann man durch die Wahl dieser Rechtsform seine 
„Freiberufl ichkeit“ eindeutig nach außen dokumen-
tieren. 

Bei der Wahl der Rechtsform „Gesellschaft bürger-
lichen Rechts“ sollte man auf keinen Fall auf einen 
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Gesellschaftsvertrag verzichten, da die gesetzlichen 
Regelungen im BGB sehr knapp gefasst sind. Neben 
der Partnerschaft stehen auch weiterhin die Kapital-
gesellschaften grundsätzlich zur Verfügung. Diese 
können insbesondere dann als Organisationsform 
vorteilhaft sein, wenn ein großer Investitionsbedarf 
besteht und die Möglichkeiten der Kapitalgesellschaft 
zur Eigenkapitalbeschaffung genutzt werden sollen.
Allerdings starten Existenzgründer in der Regel nicht 
mit einer aufwendigen Rechtsform, eine Umwandlung 
zu einem späteren Zeitpunkt kann sinnvoll sein.

Die Darstellung der möglichen Rechtsformen für 
Freiberufl er sollte Alternativen aufzeigen. Letztend-
lich obliegt es den jeweiligen Standesorganisatio-
nen zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen 
sie ihren Angehörigen den Zugang zu diesen Gesell-
schaftsformen eröffnen. Das Partnerschaftsgesetz 
regelt nicht die berufsrechtlichen Fragen. Ob und 
inwieweit und mit welchen anderen freien Berufen 
Freiberufl er von der Rechtsform der Partnerschaft 
Gebrauch machen dürfen, müssen die jeweiligen be-
rufsrechtlichen Regelungen festlegen.
Vor der Entscheidung über die Wahl einer Rechtsform 
müssen Sie unbedingt mit der jeweiligen Standesor-
ganisation Kontakt aufnehmen.

Neben dem Eingehen einer festen Partnerschaft
haben Sie auch die Möglichkeit, sich im Rahmen 
einer Büro- oder Praxisgemeinschaft mit anderen 
Freiberufl ern gleicher und verschiedener Fachrich-
tungen zusammenzuschließen. Hierbei ist wieder-
um Ihr spezielles Berufsrecht entscheidend für die 
Frage, mit welchen Partnern Sie sich in einer Büro- 
oder Praxisgemeinschaft zusammenschließen dür-
fen. Grundsätzlich bleibt durch einen solchen Zu-
sammenschluss die wirtschaftliche und rechtliche 
Selbstständigkeit der einzelnen Partner unberührt. 
Bei einer solchen Form geht es in erster Linie um 
die Nutzung gemeinsamer Räumlichkeiten und evtl. 
gemeinsamer Büro- oder Praxiseinrichtungen. Aber 
auch die gemeinsame Anstellung einer Büroange-
stellten kann erfolgen. Die Abrechnung der jeweils 
erbrachten freiberufl ichen Leistungen erfolgt von je-
dem Partner getrennt.

Die Vorteile einer solchen Kooperation liegen vor al-
len Dingen in der Teilung der Kosten für die Räum-
lichkeiten und für bestimmte Anschaffungen. Auch 
gerade für Existenzgründerinnen und Existenzgründer 
wird diese Form immer beliebter; man ist gerade in 
der Gründungsphase nicht allein und eine fachliche 
Kommunikation mit anderen Partnern ist gewährleis-
tet. Vielfach ergeben sich auch durch die Aufnahme 
von Partnern in einer Bürogemeinschaft Erweiterun-
gen des Angebots um ergänzende Dienstleistungen. 
Somit kann den Kunden quasi „aus einer Hand“ ein 
Gesamtangebot unterbreitet werden.

Um geeignete Partner für eine Büro- oder Praxis-
gemeinschaft zu fi nden, unabhängig davon, ob Sie 
bereits ein Büro angemietet haben und freie Räume 
an Partner vermieten möchten oder ob Sie an Ihrem 
bestehenden Büro einen Partner beteiligen möchten, 
bietet sich die von der WFG angebotene Nachfolge- 
und Kooperationsbörse (https://www.wfg-borken.
de/nachfolge-kooperationsboerse/) an. Hier werden 
Kontakte zu potentiellen Partnern gleicher oder er-
gänzender Fachrichtungen hergestellt sowie Beteili-
gungen an bestehenden Praxen oder Büros vermit-
telt. Mit einem Fragebogen werden die Daten Ihrer 
Nachfrage sowie Ihres Angebots erfasst (auf Wunsch 
auch gerne anonymisiert).

Das Institut für Freie Berufe (IFB) hat zu den Themen 
Partnerschaftsgesellschaft und Rechtsformen eine 
Broschüre herausgegeben. Sie fi nden diese unter 
http://ifb.uni-erlangen.de/. 
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Die Anerkennung als Freiberufl erin und Freiberufl er hat nicht nur Auswirkungen auf sozialversicherungs-
rechtliche und ertrags- und umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten, sondern auch auf standesrechtliche.

Zu den standesrechtlichen Besonderheiten gehören insbesondere die Regelungen für Berufszulassung und 
-ausübung. Diese bestimmen, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit 
der jeweilige Beruf ausgeübt werden darf. Während die persönlichen Voraussetzungen die körperliche und geis-
tige Gesundheit sowie die persönliche Unbescholtenheit betreffen, soll über die fachlichen Voraussetzungen 
die fachliche Kompetenz des Berufsausübenden gewährleistet werden.

In den berufsrechtlichen Regelungen für freie Beru-
fe kommt die Bedeutung dieser Berufsgruppe zum 
Ausdruck, die sich in den von dieser Berufsgruppe 
wahrgenommenen Funktionen herleitet, wie

|  die Gewährleistung der medizinischen 
Versorgung

| der Rechtspfl ege
|  unabhängiger steuerlicher 

und wirtschaftlicher Beratung
|  naturwissenschaftlich-technischer Dienstleis-

tungen mit hohen Leistungs- und Sicherheits-
standards sowie

| die Bewahrung der kulturellen Identität.

Grundsätzlich kann zwischen geregelten und ungere-
gelten Freien Berufen unterschieden werden. 

Unter geregelten Freien Berufen fasst man die Be-
rufsgruppen zusammen, die sich an speziellen be-
rufsrechtlichen Vorschriften bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit orientieren müssen. Alle anderen zählen zu 
den ungeregelten freien Berufen.
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Als Existenzgründer müssen Sie in allen Bereichen viel Mut beweisen. Das unternehmerische Risiko 
können Sie nicht absichern im Gegensatz zu einer möglichen Bedrohung Ihres Vermögens, Einkommens 
und Ihrer Gesundheit. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie mit Ihrer Existenzgründung Ihr bisheriges 
soziales Sicherungsnetz als Arbeitnehmer verlassen?

Hier kommt eine wichtige unternehmerische Aufgabe 
auf Sie zu. Sie müssen persönliche und berufl iche 
Risiken analysieren, Versicherungen auswählen und 

eigenverantwortlich für Ihre Zukunft vorsorgen. Die 
nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick 
über mögliche Risiken und deren mögliche Versiche-
rungen. Welche Versicherungen für Ihr Vorhaben tat-
sächlich notwendig oder ratsam sind, sollten Sie mit 
einem Versicherungsexperten besprechen.

Zunächst einmal lassen sich die Risiken als Freibe-
rufl er unterscheiden nach denen, die Ihre Person 
betreffen und denen, die Ihre freiberufl iche Tätigkeit 
betreffen. Als selbstständiger Freiberufl er müssen 
Sie sich bezogen auf die Risiken, die Ihre Person be-
treffen, Gedanken machen über die Versorgung

| im Krankheitsfall
| bei einem Unfall
|  bei Berufs- und/oder Erwerbsunfähigkeit
| im Pfl egefall
| im Alter

Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie nicht 
mehr krankenversicherungspfl ichtig. Sie können eine 
freiwillige Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Kran-
kenversicherung aufrechterhalten oder sich und Ihre 
Familie bei einer privaten Krankenversicherung versi-
chern. Behalten Sie die freiwillige Mitgliedschaft in der 
Krankenversicherung bei, dann haben Sie und Ihre Fa-
milie eine solide Grundversorgung, die Sie durch eine 
private Zusatzversicherung ergänzen können. Beim 
Übertritt in die private Krankenversicherung können 
Sie Ihren Versicherungsschutz und den für Ihre Familie 
nach Umfang und Leistung frei gestalten. Lassen Sie 
sich die Alternativen von der Gesamtbelastung errech-
nen und entscheiden Sie sich dann. Bedenken Sie bit-
te, dass man in die gesetzliche Krankenversicherung 
nur dann zurückkehren kann, wenn wiederum eine 
Sozialversicherungspfl icht eintritt (z.B. bei Aufnahme 
einer nicht-selbstständigen Arbeitnehmertätigkeit). 
Nach neuerer Rechtsprechung ist der Wechsel in die 
gesetzliche Krankenversicherung ab dem 55. Lebens-
jahr nur noch unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
möglich. Informieren Sie sich bei Ihrer derzeitigen ge-
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setzlichen Krankenversicherung sehr genau über alle 
Konsequenzen eines Austritts.

Falls Sie den Weg in die Selbstständigkeit zunächst 
nebenberufl ich starten sollten, sprechen Sie Ihre 
Krankenkasse darauf an, ob Sie den Versicherungs-
schutz durch Ihr Arbeitsverhältnis aufrechterhal-
ten können. Nebengewerbetreibende haben in der 
Krankenversicherung den Vorteil, dass sie zusätz-
lich zu ihrem Hauptgewerbe keine Beiträge bezahlen 
müssen. Dies ist allerdings nur dann gewährleistet, 
wenn Sie nicht mehr als 20 Stunden pro Woche für 
Ihr Nebengewerbe tätig sind. Bewegen Sie sich mit 
Ihrer Selbstständigkeit innerhalb dieses zeitlichen 
Rahmens, werden in der Regel keine zusätzlichen 
Beiträge in die gesetzliche Krankenkasse entstehen. 
Allerdings wird natürlich auch Ihre Gewinnsituation 
berücksichtigt, deshalb ist es wichtig, dass man der 
Krankenkasse den speziellen Fall darstellt und damit 
zur Klärung der Sozialversicherung beiträgt. 

Weitere Informationen rund um die Krankenversiche-
rung fi nden Sie auch in einer Broschüre des IFB unter 
http://ifb.uni-erlangen.de/.

Wenn Sie Arbeitslosengeld I beziehen, dürfen Sie pro 
Woche höchstens 14 Stunden und 59 Minuten arbei-
ten. Sobald Sie die 15 Stunden pro Beschäftigungs-
woche voll machen, entfällt Ihr Anspruch auf ALG I. 

Anders geregelt ist die Nebentätigkeit eines ALG 
II-Beziehers. Für ihn gibt es keine Begrenzung in 
Hinblick auf die Stundenzahl, hier zählt lediglich die 
Höhe des Einkommens. 

Die Existenz eines Selbstständigen ist weitgehend 
von seiner persönlichen Arbeitsleistung abhängig. 

Sie ist gefährdet durch einen Unfall. Die gesetzliche 
Unfallversicherung ist in der Regel nur für Arbeit-
nehmer vorgeschrieben, für die bei einem Arbeits- 
oder Wegeunfall oder bei einer Berufskrankheit Leis-
tungen vorgesehen sind. Als Freiberufl er brauchen 
Sie einen umfangreichen Versicherungsschutz, den 
Ihnen die private Unfallversicherung bieten kann. 

Invaliditätsleistungen, Übergangsleistungen, Kran-
kenhaustagegeld, Genesungsgeld oder Bergungskos-
ten und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit 
einem berufl ichen oder privaten Unfall lassen sich 
individuell abstimmen. Die Leistungen beschränken 
sich in der Regel nicht nur auf Berufsunfälle, sondern 
auch auf Unfälle auf der Straße, im Haus und in der 
Freizeit.

Eine dauernde Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
kann Folge eines Unfalls oder einer Krankheit sein, 
mit all den Konsequenzen für den Unternehmer und 
seine Familie. Als Selbstständiger haben Sie nur 
dann Leistungen aus gesetzlichen Versorgungsein-
richtungen zu erwarten, wenn bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt sind. So kann z.B. ein Selbstständiger 
keine Erwerbsunfähigkeitsrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung beziehen (schon gar keine Be-
rufsunfähigkeitsrente), denn wer eine selbstständige 
Erwerbstätigkeit ausübt, gilt nicht als erwerbsunfä-
hig. Weitere Voraussetzungen sind: Die Wartezeit 
muss erfüllt und in den letzten 5 Jahren müssen 
mindestens 36 Monate mit Pfl ichtbeiträgen belegt 
sein. Freiwillig Versicherte erhalten – bis auf wenige 
Ausnahmefälle – weder eine Berufs- noch eine Er-
werbsunfähigkeitsrente. Häufi g bieten private Versi-
cherer eine Kombination von Unfall-, Erwerbs- und/
oder Berufsunfähigkeitsabsicherung an. Lassen Sie 
sich beraten!

Seit dem 1.1.1995 sind alle krankenversicherten 
Bürger verpfl ichtet, sich gesetzlich oder privat gegen 
den Pfl egefall zu versichern. Falls Sie als Selbststän-
diger in der gesetzlichen Krankenversicherung frei-
willig versichert bleiben, wird die Pfl egeversicherung
zusammen mit der Krankenversicherung abgeschlos-
sen. Für diejenigen, die sich privat versichern, gilt, 
dass die Pfl egeversicherung zusätzlich abgeschlos-
sen werden muss.

Bei der Existenzgründung werden Sie nicht gleich an 
Ihre Altersvorsorge denken, doch ist es sinnvoll, bei 
der Prüfung der Tragfähigkeit einen bestimmten Be-
trag für die Altersvorsorge einzuplanen. In manchen 
freien Berufen sind spezielle Vorsorgewerke für die 
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Berufsgruppen eingerichtet worden. Hierin besteht 
häufi g auch eine Pfl icht zur Versicherung. Erkundigen 
Sie sich diesbezüglich bei Ihrer Berufsorganisation. 
Für alle anderen Freiberufl er gilt in der Regel keine 
Verpfl ichtung, in die gesetzliche Rentenversicherung 
weiterhin einzuzahlen. 

Die Deutsche Rentenversicherung hat eine Informati-
onsschrift für Selbstständige („Selbständig – wie die 
Rentenversicherung Sie schützt“) herausgegeben.
Den Link zur Broschüre fi nden Sie im Anhang. 

Grundsätzlich ist es ratsam, bei der gesetzlichen 
Rentenversicherung eine Kontenklärung und eine 
vorläufi ge Rentenberechnung durchführen zu lassen. 
Prüfen Sie danach, welche zusätzlichen Versorgungs-
formen für Sie in Betracht kommen. Lassen Sie sich 
auch hier von einem Fachberater der Versicherungs-
wirtschaft beraten. Um die fi nanzielle Belastung mit 
fi xen Kosten für die Gründungsphase zu minimieren, 
kann selbstverständlich eine zusätzliche Altersvor-
sorge zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Wenn 
Sie nach einer Anlaufphase den Überblick über Ihre 
fi nanziellen Möglichkeiten haben, sollte auf jeden Fall 
ein Teil für eine zusätzliche Altersvorsorge zurückge-
legt werden.

Weiterhin müssen Sie die aus Ihrer freiberufl ichen 
Tätigkeit entstehenden Risiken absichern.

Grundsätzlich ist jede freiberufl iche Tätigkeit mit Ri-
siken verbunden, diese können zum Teil durch eine 
Berufshaftpfl ichtversicherung aufgefangen werden. 
Wie bereits erwähnt, kann das eigentliche unterneh-
merische Risiko nicht versichert werden. Für spezielle 
Berufsrisiken, z.B. bei der Beratung von Mandanten, 
wird in der Regel eine Berufshaftpfl ichtversicherung 
abgeschlossen. Freiberufl er sind auf Grund ihrer 
Zulassungsvoraussetzungen zum Teil automatisch 
dazu verpfl ichtet, eine solche Haftpfl ichtversicherung 
nachzuweisen. Auch wenn Ihre Berufsorganisation 
eine solche Pfl ichtversicherung nicht vorsieht, soll-
ten Sie in jedem Fall mit einem Versicherungsberater 
über die Möglichkeiten der Absicherung Ihrer freibe-
rufl ichen Tätigkeit sprechen.

Je nach Ausstattung der Büroräume und/oder Pra-
xisräume ist es ratsam, diese Sachwerte gegen Feu-
er, Einbruchdiebstahl, Wasser- oder Sturmschäden 
zu versichern. In diesem Fall spricht man von einer 
Inventarversicherung oder gebündelten Geschäfts-
versicherung. Die Kosten hierfür sind – je nach Ge-
fahrengeneigtheit eingestuft und halten sich in der 
Regel im angemessenen Rahmen.

Neben den unmittelbaren Folgen eines Sachscha-
dens kann einem Unternehmen während der Zeit 
der Betriebsunterbrechung ein erheblicher Schaden 
entstehen. Dieses Risiko kann durch eine Betriebs-
unterbrechungsversicherung abgefangen werden. 
Die Versicherung trägt dazu bei, dass Ihr Unterneh-
men auch während dieser Zeit liquide bleibt. Bei Frei-
berufl ern stellt sich die Frage, welche tatsächlichen 
Schäden durch die vorübergehende Schließung auf 
Grund notwendiger Renovierungen des Büros oder 
einer Praxis entstehen. Bei vielen Freiberufl ern kann 
vorübergehend die Arbeit z.B. von zu Hause aus or-
ganisiert werden. Je nach Einschätzung des Risikos 
kann eine solche Versicherung Sinn machen. In je-
dem Fall gilt aber auch hierbei – wie bei allen ande-
ren Versicherungen auch -, dass man sich durchaus 
auch überversichern kann.

Das Risiko berufl icher Rechtsstreitigkeiten ist dage-
gen sehr viel größer. Insbesondere können die Wahr-
nehmung notwendiger Rechtsvertretung und Auf-
wendungen im Gerichtsverfahren sehr hohe Kosten 
verursachen, so dass über eine Rechtsschutzversi-
cherung sicher ernsthaft nachgedacht werden soll-
te. In Anbetracht eines vergleichsweise wesentlich 
größeren Risikos der Versicherungsgesellschaften 
bei betrieblichen/berufl ichen Rechtsschutzversiche-
rungen sind diese – im Vergleich zu einer privaten 
Rechtsschutzversicherung – sehr teuer.
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Wenn Sie sich als Freiberufl er selbstständig machen wollen, erfolgt bei Aufnahme der selbstständigen 
Tätigkeit die Anmeldung beim zuständigen Finanzamt. 

Das zuständige Finanzamt ist entweder das Finanz-
amt, in dessen Bezirk Ihr Wohnsitz liegt oder bei 
Führen eines eigenen Büros oder einer Praxis das 
Finanzamt, in dessen Bezirk sich Ihr Büro oder Ihre 
Praxis befi ndet. Auch falls Sie ein bestehendes Büro 

oder eine Praxis übernehmen oder Sie in eine beste-
hende Praxis aufgenommen werden, muss dies dem 
Finanzamt angezeigt werden.
Die Anmeldung erfolgt auf einem speziellen Vordruck. 
Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung enthält 
Fragen zu:

| Ihren persönlichen Verhältnissen
| Ihrem Unternehmen
|  zur Besteuerung

Zum Zwecke der Besteuerung werden Sie nach dem 
voraussichtlichen Umsatz und dem voraussichtlichen 
Gewinn befragt. Schätzen Sie realistisch! Die An-
gaben werden benötigt, um Steuervorauszahlungen 
festzusetzen. Sie stellen schon hier die Weichen, 
durch zutreffende Vorauszahlungen Steuernachfor-
derungen zu verhindern.

Insofern sollten Sie bei Fragen Ihren Steuerberater 
hinzuziehen, um sich über die steuerlichen Konse-
quenzen aufklären zu lassen.

Die Anmeldung sollte innerhalb eines Monats nach 
Aufnahme der Tätigkeit erfolgen.

Freiberufl er unterliegen wie Gewerbetreibende auch 
gewissen Buchführungs- und Aufzeichnungspfl ich-
ten. Grundsätzlich stehen für die Aufzeichnungen der 
Geschäftsvorfälle die Gewinnermittlung durch Be-
triebsvermögensvergleich (§ 5 EstG) oder die Ermitt-
lung des Gewinns im Rahmen einer Einnahme-Über-
schussrechnung (§ 4 Abs. 3 EstG) für Freiberufl er zur 
Verfügung.

Den Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung 
dürfen zulässigerweise ermitteln:

|  Gewerbetreibende, falls die Verpfl ichtung nicht 
auf Grund handelsrechtlicher Vorschriften be-
steht, Bücher zu führen oder falls die Grenze von 
600.000 € Umsatz oder 60.000 € Gewinn nicht 
überschritten ist (§ 141 AO).
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|  selbstständig Tätige ohne Einschränkung 
(Freiberufl er)

Bei der Einnahmen-Überschussrechnung wird der 
Gewinn durch Abzug der Betriebsausgaben von den 
Betriebseinnahmen ermittelt. Der Vorteil dieser Ge-
winnermittlungsmethode gegenüber dem Betriebs-
vergleich liegt in ihrer einfachen Konzeption und 
Durchführbarkeit. Aufzeichnungen, z.B. Führung von 
Bestandskonten, Erstellen einer Inventur usw., die im 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Buchführung erfor-
derlich sind, entfallen bei der Einnahmen-Überschuss-
rechnung (bis auf einige Ausnahmen, z.B. bei den 
Abschreibungen). Nachteilig bei dieser Methode ist 
es, dass sich keine zuverlässigen Daten über die Ver-
mögenslage des Betriebes herleiten lassen.

Als Betriebseinnahmen sind alle Einnahmen, die in 
Geld oder Geldeswert dem Betrieb zufl ießen, anzu-
setzen. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die 
Betriebseinnahmen aus Geschäften zufl ießen, die 
den Hauptgegenstand des Betriebes ausmachen. 
Auch Einnahmen aus sogenannten Hilfs- oder Ne-
bengeschäften, soweit sie im Rahmen des Betriebes 
zufl ießen, gehören dazu.

Als Betriebsausgaben gelten die Ausgaben, die 
durch den Betrieb veranlasst sind. Die Betriebsaus-
gaben sind so aufzuzeichnen, dass ein sachverstän-
diger Dritter sie leicht und einwandfrei überprüfen 
kann. Die Betriebsausgaben müssen einzeln fort-
laufend und unter Angabe des Datums sowie des 
Verwendungszwecks aufgezeichnet werden. Eine zu-
sammenfassende Verbuchung in einer Tagessumme 
ist nicht zulässig. Nur bei wenigen überschaubaren 
Ausgaben kann auf die Aufteilung verzichtet werden. 
Die Betriebsausgaben müssen am Schluss des Ka-
lenderjahres zusammengerechnet werden.

Eine Ausnahme bei den Betriebsausgaben stellt le-
diglich der Bereich des Anlagevermögens dar. Die 
nicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens sind unter Angabe des Tages der Anschaf-
fung oder Herstellung und der Anschaffungskosten 
in ein besonderes laufend zu führendes Verzeichnis 

aufzunehmen (sogenanntes Bestandsverzeichnis).
Die Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-
rechnung führt nicht zur Verpfl ichtung, die Privat-
einnahmen und -einlagen aufzuzeichnen. Sachent-
nahmen sind jedoch den Betriebseinnahmen hinzu-
zurechnen, da sich andernfalls eine Einnahme, die 
der Ausgabe für die Anschaffung des entnommenen 
Wirtschaftsgutes gegenübersteht, nicht mehr ergä-
be. Eine Ausnahme besteht bei der Ermittlung der 
Bareinnahmen durch Kassenbericht. Hier müssen 
auch die Privatentnahmen oder Privateinlagen aufge-
zeichnet werden, denn nur mit diesen Angaben kann 
ein ordnungsgemäßer Kassenbericht erstellt werden.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle und die 
Gewinnermittlung unterliegen gewissen Aufbewah-
rungspfl ichten. Prinzipiell genügt für die Einnah-
men-Überschussrechnung die geordnete Zusammen-
stellung der Betriebseinnahmen und -ausgaben. Als 
zweckmäßig erweist sich die Führung eines Einnah-
me-Ausgabe-Buches in Form eines amerikanischen 
Journals. Die Betriebseinnahmen und -ausgaben 
können bei dieser Aufzeichnungsform i.d.R. durch die 
Einrichtung mehrerer Spalten so aufgeteilt werden, 
dass die hauptsächlich vorkommenden Einnahmen 
und Ausgaben in je einer Spalte erfasst werden. Eine 
andere Möglichkeit ist die Einrichtung einzelner Kon-
ten in einer vereinfachten EDV-unterstützten Buch-
haltung. Entsprechende Software-Programme sind 
relativ kostengünstig zu kaufen.

Auch für die Aufzeichnung der Einnahmen-Über-
schussrechnung gelten Aufbewahrungsfristen 
nach dem Steuerrecht. Die Rechtsgrundlagen sind 
in diesem Bereich zwar nicht ganz so eindeutig wie 
im Bereich des Betriebsvermögensvergleichs und der 
Buchführung, doch lässt sich die Aufbewahrungs-
pfl icht sowohl aus der objektiven Beweislast als auch 
aus der Aufbewahrungspfl icht des § 147 AO herlei-
ten. Danach müssen Bücher und Aufzeichnungen, 
Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Er-
öffnungsbilanz zehn Jahre aufbewahrt werden. 

Alle übrigen Geschäftsunterlagen müssen sechs 
Jahre aufbewahrt werden.
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Der wesentliche Unterschied zwischen der Einnah-
men-Überschussrechnung und dem Betriebsver-
mögensvergleich ist neben den vereinfachten Auf-
zeichnungsvorschriften der zeitliche Unterschied bei 
der Erfassung von Einnahmen und Ausgaben. Wäh-
rend dem Betriebsvermögensvergleich die Grundsät-
ze periodengerechter Gewinnermittlung zu Grunde 
liegen, gelten bei der Einnahmen-Überschussrech-
nung die Grundsätze von Vereinnahmung und Ver-
ausgabung oder anders ausgedrückt das Zu- und 
Abfl ussprinzip. Dieses Prinzip bedeutet, dass die Ein-
nahmen bei ihrem Zufl uss und Ausgaben bei ihrem 
Abfl uss zu erfassen sind. Einnahmen sind innerhalb 
des Kalenderjahres bezogen, in dem sie dem Steu-
erzahler zugefl ossen sind. Der Zufl uss ist anzuneh-
men, wenn der Steuerzahler über die Einnahmen 
wirtschaftlich verfügen kann (z.B. bei Überweisung: 
mit der Wertstellung auf dem Konto). Ausgaben sind 
in dem Kalenderjahr abzusetzen, in dem sie geleistet 
worden sind. Der Abfl uss ist anzunehmen, wenn der 
Steuerzahler die wirtschaftliche Verfügungsmacht 
über die Gelder verloren hat (z.B. bei Zahlung mit 
einem Scheck: grundsätzlich mit der Hingabe des 
Schecks).

Ist Ihre Tätigkeit nicht von der Umsatzsteuer befreit, 
müssen Sie als Unternehmerin oder Unternehmer 
den Kunden i.d.R. Umsatzsteuer in Rechnung stel-
len. Die Behandlung der Umsatzsteuer stellt einen 
wesentlichen Unterschied zwischen der Einnah-
men-Überschussrechnung und dem Betriebsvermö-
gensvergleich dar. Der Unterschied liegt aber nur 
im Zeitpunkt der Erfassung. Insgesamt wirkt sich 
die Umsatzsteuer wie beim Bilanzierenden nur aus, 
wenn es sich um tatsächliche Einnahmen bzw. Aus-
gaben handelt. Um die Ermittlung der Umsätze für 
die Umsatzsteuererklärung zu vereinfachen, sollte die 
Umsatzsteuer nach den vereinnahmten Entgelten
ermittelt werden (sog. Ist-Versteuerung, § 20 UstG). 
Der Zeitpunkt der Erfassung als Betriebseinnahme 
und als Umsatz bei der Umsatzsteuer ist in diesem 
Fall identisch.
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Ein Gründungskonzept oder auch Unternehmenskonzept genannt, ist eine der wesentlichen Voraussetzun-
gen für Ihren erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit. Es ist sinnvoll und notwendig für Sie selbst als 
Planungssicherheit, für das Gespräch mit Beraterinnen bzw. Beratern und für die Entscheidung über eine 
Fremdfi nanzierung durch Kreditinstitute.

ANFORDERUNGEN 

AN EIN 

GRÜNDUNGSKONZEPT

Grundsätzlich sollten Sie Ihr Gründungskonzept 
selbst erarbeiten, wobei Sie sicherlich professionelle 
Hilfe in Anspruch nehmen können. Die nachfolgen-
den Ausführungen zu der inhaltlichen Ausgestaltung 
eines Gründungskonzeptes sind eine Orientierungs-
hilfe für jedes Gründungsvorhaben und von daher von 
Ihnen individuell auszugestalten.

Besonderes Augenmerk sollten Sie bei der Erstellung 
Ihres Gründungskonzeptes auf die Art Ihres Grün-
dungsvorhabens richten. Bei der Neugründung ist 
insbesondere auf die Frage der Marktpositionierung 
und des Marketings einzugehen, bei einer Übernah-
me eines bestehenden Betriebes sollten die Auswir-
kungen des Eigentümerwechsels und die Fortführung 
der bisherigen Unternehmensdaten im Vordergrund 
stehen.

Für die Erstellung des Konzeptes gilt generell: So viel 
Fakten wie möglich und möglichst wenig allgemeine 
Aussagen und Darstellung in einer präsentationsfä-
higen, übersichtlich strukturierten Form. Der typi-
sche Umfang eines Konzeptes könnte inklusive der 

Tabellen etwa 10 - 15 Seiten betragen. Als Anlage 
zu Ihrem Gründungskonzept sollten Sie erläuternde 
Unterlagen, wie z.B. Entwürfe für Gesellschaftsver-
träge, Kauf- und Mietverträge beifügen. Bei Vorlage 
des Konzeptes bei einem Kreditinstitut sollten Sie 
ergänzend eine Übersicht über Ihre privaten Vermö-
gensverhältnisse hinzufügen.

Der nachfolgende Vorschlag für die Gliederung eines 
Gründungskonzeptes ist nicht verbindlich, die Gliede-
rung enthält aber alle wichtigen Punkte, auf die Sie 
bei der Erarbeitung des Konzeptes eingehen sollten.

Eine Vorlage für ein Gründungskonzept fi nden Sie auf 
unserer Homepage www.wfg-borken.de. 
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GLIEDERUNGSVORSCHLAG:

 A)  KURZBESCHREIBUNG 
DES GRÜNDUNGSVORHABENS

   Darstellung Ihrer Gründungsidee, Beschreibung 
einzelner Tätigkeitsschwerpunkte, voraussicht-
licher Gründungszeitpunkt, Neugründung oder 
Übernahme, Vollexistenzgründung oder ne-
benberufl iche Existenzgründung, Gründung mit 
Partnern oder Partnerinnen, geplante Rechts-
form.

 B)  PERSÖNLICHE DATEN/QUALIFIKATION 
ZUR SELBSTSTÄNDIGKEIT/ZULASSUNGS-
VORAUSSETZUNGEN

   Darstellung Ihres schulischen und berufl ichen 
Werdegangs, Alter und Familienstand, Motiv für 
die Unternehmensgründung, unternehmerische 
und kaufmännische Kenntnisse, spezielle Bran-
chenkenntnisse, persönliche und fachliche Eig-
nung für die Führung eines eigenen Unterneh-
mens, Zulassungsvoraussetzungen.

 C) PRODUKT- UND LEISTUNGSPROGRAMM
   
   Genaue Darstellung der geplanten Leistungen 

einschließlich der Serviceleistungen, Erläute-
rung der Preisfi ndung und der Marktpreise, ge-
plante Schwerpunkte.

 D) STANDORT
  
   Erläuterung des geplanten Standortes, Kauf 

oder Mietobjekt, Größe, Miethöhe, Mietdauer, 
Möglichkeiten zur Erweiterung, Platz für Mitar-
beiter, Darstellung der Vorteile des gewählten 
Standortes, Verkehrsanbindung, Parkplatzmög-
lichkeiten, zukünftige Entwicklung des Stand-
ortes, Umfeld im Hinblick auf Konkurrenz und 
Kunden.

 E) MARKTCHANCEN/KONKURRENZ

   Beschreibung der Wettbewerbssituation am 
Standort bzw. innerhalb der Branche, Preis- 
und Leistungsangebot der Wettbewerber, Be-
schreibung der eigenen Zielgruppe, Ermitt-
lung künftiger Kundenzahlen, künftig denkbare 
Marktveränderungen, was unterscheidet meine 
angebotene Dienstleistung von den Angeboten 
der Mitbewerber, wo liegen meine Stärken und 
Schwächen.

 F) MARKETINGSTRATEGIE

   Wie soll die künftige Werbung gestaltet werden, 
wie werden Sie vorgehen, um Kundenkontakte 
herzustellen und die Kunden auf Sie aufmerk-
sam zu machen, welche Vertriebswege werden 
Sie gehen, mit welchen Werbeträgern werden 
Sie arbeiten?

 G) PERSONALPLANUNG

   Unter diesem Punkt sollten Sie kurz erläutern, 
ob bzw. in welcher Anzahl Mitarbeiter beschäf-
tigt werden sollen und für welche Aufgaben 
Mitarbeiter benötigt werden. Welche Qualifi ka-
tionen sollten die Mitarbeiter aufweisen, ob Sie 
Vollzeit- oder Teilzeitkräfte benötigen und auf 
welche Weise Sie Mitarbeiter gewinnen wollen.

 H)  INVESTITIONEN 
UND BETRIEBSMITTELBEDARF

   Erläutern Sie unter diesem Punkt Ihre geplanten 
Anschaffungen, um das von Ihnen zu gründende 
Vorhaben umsetzen zu können. Unter Investiti-
onen versteht man die Sachanlagegüter, die in 
der Regel langfristig gebunden sind. Bedenken 
Sie bitte, dass Sie für den Start gut ausgestat-
tet sein sollten und nicht schon nach kurzer Zeit 
wieder zusätzliche Anschaffungen notwendig 
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werden sollten. Der Investitionsbedarf bei Frei-
berufl ern ist – im Gegensatz zu vielen Existenz-
gründern – in der Regel nicht besonders hoch. 

   Viele Gründerinnen und Gründer benötigen 
meistens für einen professionellen Start eine 
Büro- oder Praxiseinrichtung und zusätzlich die 
Ausstattung mit einem Fahrzeug.

   Viel entscheidender ist für die meisten Freibe-
rufl er jedoch eine längere Aufbauphase ihres 
Unternehmens und damit verbunden ein häu-
fi g höherer Betriebsmittelbedarf. Auch hier gilt 
sicherlich wiederum je nach Branche ein un-
terschiedlicher Erfahrungswert. Gerade aber 
im Bereich der Dienstleistungen bedenken 
Sie bitte, dass Sie zunächst einen Auftrag er-
halten müssen. Für die Bearbeitung wird eine 
bestimmte Zeit benötigt und nach der Abrech-
nung des Auftrages vergehen oft noch mehrere 
Wochen, bis der Kunde seine Rechnung bezahlt 
hat. Sie benötigen deshalb für die Startpha-
se ein bestimmtes fi nanzielles Polster, um die 
Anlaufschwierigkeiten zu überbrücken und die 
Kundenaufträge zu bearbeiten. Einige der Be-
triebsausgaben fallen aber auch in dieser Zeit 
bereits an. Zusätzlich müssen Sie eventuell 
noch für Ihren privaten Lebensunterhalt eine 
Absicherung haben. Berechnen Sie Ihren indivi-
duellen Bedarf und klären Sie mit der Bank eine 
optimale Finanzierungsform ab. Auch für diese 
Anlaufkosten bieten sich einige öffentliche För-
derprogramme an.

 I) FINANZIERUNGSPLANUNG

   Hier stellen Sie dar, wie Sie sich die Finanzierung 
der Investitionen und des Betriebsmittelbedar-
fes vorstellen. Sie sollten genau berechnen, in 
welcher Höhe Sie Eigenkapital einsetzen können 
(das Eigenkapital kann sich aus Barmitteln und 
eingebrachten Sachwerten zusammensetzen). 
Hieraus ergibt sich, in welcher Höhe Sie Fremd-
kapital benötigen. Bestandteil einer Finanzie-

rungsplanung ist neben der Darstellung des 
benötigten Fremdkapitals auch die Darlegung 
der von Ihnen möglichen Kreditsicherheiten. Für 
Freiberufl er hat sich bei den öffentlichen Finan-
zierungshilfen der ERP-Gründerkredit bewährt, 
da mit dieser Programmvariante sowohl die In-
vestitionen wie auch ein Teil des Betriebsmittel-
bedarfs fi nanziert werden kann. Fragen Sie bei 
Ihrer Hausbank nach den genauen Konditionen 
und Voraussetzungen. Als Finanzierungsgrund-
satz gilt insgesamt, dass langfristig gebundenes 
Anlagevermögen auch durch langfristige Kredite 
fi nanziert werden sollte und dass nach Ablauf 
der Nutzungsdauer dieser Gegenstände nach 
Möglichkeit auch die Kreditrückführung abge-
schlossen sein sollte. 

   Im Anhang fi nden Sie einen Link zu der Broschü-
re „Förderlotse“ des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie mit weiteren Informati-
onen zu Fördermitteln.

 J) RENTABILITÄTSVORAUSSCHAU

   Ein wichtiger Bestandteil Ihres Unternehmens-
konzeptes stellt die Rentabilitätsplanung dar. 
Unter einer Rentabilitätsplanung versteht man 
die tabellarische Übersicht Ihrer zukünftigen 
Umsätze und der Kosten und damit auch Ihrer 
zukünftigen Gewinne. Insofern ist diese Rech-
nung eine vorausschauende Planung mit Pla-
nungsrisiken. Dennoch müssen Sie versuchen, 
diese Planungen so präzise wie möglich zu 
gestalten und sollten insgesamt mit kaufmän-
nischer Vorsicht planen. Als Planungszeitraum 
wird in der Regel erwartet, dass Sie die ersten 
drei Geschäftsjahre darstellen.

 K) UMSATZPLANUNG

   Die Umsatzplanung stellt erfahrungsgemäß die 
größte Schwierigkeit dar. Hilfestellung bei der 
Umsatzplanung können evtl. Betriebsverglei-
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che der jeweiligen Branche geben. Aber auch 
die Planung Ihrer eigenen Kapazität, das heißt 
die Planung Ihrer voraussichtlichen produktiven 
Arbeitszeit kann Aufschluss über die möglichen 
Umsätze geben. Vorausgesetzt natürlich, dass 
Sie auch die entsprechenden Kunden bekom-
men. Die Multiplikation der produktiven Stun-
den mit einem anzustrebenden Stundenver-
rechnungssatz gibt eine erste grobe Übersicht, 
welche Umsatzziele verfolgt werden können. 
Bedenken Sie hierbei, dass nur die Stunden als 
produktive Stunden gerechnet werden können, 
die Sie auch tatsächlich mit Kunden abrechnen 
können.

   Der erforderliche Mindestumsatz kann sich 
auch aus der Aufstellung Ihrer privaten Lebens-
haltungskosten und der Betriebskosten Ihres 
Unternehmens ergeben. An Hand dieser Zahlen 
können Sie verdeutlichen, welche Umsätze er-
zielt werden müssen, um Ihren Lebensunterhalt 
abzusichern. Vergessen Sie dabei auch nicht 
die Aufwendungen für Ihre persönliche Vorsorge 
(Kranken- und Rentenversicherung).

 L) KOSTENPLANUNG

   Um die zukünftigen Kosten für die berufl iche 
selbstständige Ausübung zu planen, sollten Sie 
sich eine genaue Aufstellung aller anfallenden 
fi xen und variablen Kosten anfertigen. Hilfestel-
lung in Form einer Checkliste erhalten Sie in den 
meisten Broschüren zum Thema Existenzgrün-
dung. Auch im Internet stehen einige Checklis-
ten für die Kostenplanung zur Verfügung (vgl. 
Literaturhinweise). Vergessen Sie nicht, im Kos-
tenplan auch die Abschreibungen der geplanten 
Investitionen und die Zinsaufwendungen für die 
im Finanzplan dargestellten Fremdkapitalanteile 
einzubeziehen.

 M) GEWINNPLANUNG

   Die Gegenüberstellung der Umsatz- und Kos-
tenplanungen werden in den Gewinnplanungen 
vorgenommen, um so den Erfolg Ihres Vorha-
bens zu dokumentieren. Gehen Sie bitte da-
von aus, dass Sie langfristig zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes und Ihrer eigenen Vorsorge 
(Kranken- und Rentenversicherung) mindes-
tens einen Jahresüberschuss von 20.000 bis 
25.000 € erwirtschaften müssen. Gewinner-
wartungen, die wesentlich unterhalb dieser Grö-
ßenordnung liegen, dürften nicht zu einer trag-
fähigen Vollexistenz führen. Die Größenordnung 
des zu erwirtschaftenden Jahresüberschusses 
hängt natürlich auch von Ihrer privaten Lebens-
führung ab. Anhaltspunkt kann auch Ihr bishe-
riges Gehalt geben. Grundsätzlich werden nur 
solche Existenzgründungen durch öffentliche 
Finanzierungshilfen gefördert, die langfristig zu 
einer tragfähigen Vollexistenz führen. Falls Sie 
bei Ihren Planungen feststellen, dass diese Ge-
winne sich nicht realisieren lassen, sollten Sie 
die Gesamtkonzeption überdenken und gegebe-
nenfalls neu planen.
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UND

WEITERE INFORMATIONEN

 A) BEISPIELE FÜR SELBSTÄNDIGE ARBEIT
Altenpfl eger Soweit keine hauswirtschaftliche Versorgung der Patienten 

erfolgt

Berufsbetreuer i.S. v. §§ 1896 ff. BGB Die Tätigkeit fällt in der Regel unter § 18 Abs. 1 Nr. 3 EstG 
(Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit)

Diätassistent

EDV-Berater übt im Bereich der Systemsoftware regelmäßig eine ingeni-
eurähnliche Tätigkeit aus. Im Bereich der Entwicklung von 
Anwendersoftware ist die Tätigkeit des EDV-Beraters nur dann 
als selbständige Tätigkeit zu qualifi zieren, wenn er die Ent-
wicklung der Anwendersoftware durch eine klassische ingeni-
eursmäßige Vorgehensweise (Planung, Konstruktion, Über-
wachung) betreibt und er über eine Ausbildung, die der eines 
Ingenieurs vergleichbar ist, verfügt

Ergotherapeuth

Fachkrankenpfl eger für Krankenhaushygiene

Hebamme/Entbindungspfl eger

Industrie-Designer auch im Bereich zwischen Kunst und Gewerbe kann gewerb-
licher Verwendungszweck eine künstlerische Tätigkeit nicht 
ausschließen

Insolvenzverwalter Sonstige selbständige Arbeit

IT-Projektleiter wenn dieser über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die in 
Breite und Tiefe denen eines Diplom-Informatikers entspre-
chen

Kfz-Sachverständiger dessen Gutachtertätigkeit mathematisch-technische Kenntnis-
se voraussetzt, wie sie üblicherweise nur durch eine Berufs-
ausbildung als Ingenieur erlangt werden
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 A) BEISPIELE FÜR SELBSTÄNDIGE ARBEIT
Kindererholungsheim der Betrieb eines Kindererholungsheims kann ausnahmsweise 

eine freiberufl iche Tätigkeit darstellen, wenn die Kinder in ers-
ter Linie zum Zweck einer planmäßigen körperlichen, geistigen 
und sittlichen Erziehung auswärts untergebracht sind und die 
freiberufl iche Tätigkeit der Gesamtleistung des Heimes das 
Gepräge gibt

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuth

Kompasskompensierer auf Seeschiffen

Krankenpfl eger/Krankenschwester Soweit keine hauswirtschaftliche Versorgung der Patienten 
erfolgt

Kunsthandwerker der von ihm selbst entworfene Gegenstände herstellt ; hand-
werkliche und künstlerische Tätigkeit können nebeneinander 
vorliegen

Logopäde

Masseur (staatlich geprüft), Heilmasseur soweit diese nicht lediglich oder überwiegend kosmetische 
oder Schönheitsmassagen durchführen

Medizinischer Bademeister soweit dieser auch zur Feststellung des Krankheitsbefunds 
tätig wird oder persönliche Heilbehandlungen am Körper des 
Patienten vornimmt

Medizinisch-technischer Assistent

Modeschöpfer beratende Tätigkeit eines im Übrigen als Künstler anerkannten 
Modeschöpfers kann künstlerisch sein

Orthoptist

Patentberichterstatter mit wertender Tätigkeit

Podologe/Medizinischer Fußpfl eger

Psychologischer Psychotherapeuth, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut

Rettungsassistent

Schiffseichaufnehmer

Synchronsprecher Der bei der Synchronosierung ausländischer Spielfi lme mit-
wirkt

Tanz- und Unterhaltungsorchester wenn es einen bestimmten Qualitätsstandard erreicht

Umweltauditor m. abgeschlossenem Chemiestu-
dium

Verfahrenspfl eger i.S.d. FamFG die Tätigkeit fällt in der Regel unter § 18 Abs. 1 Nr. 3 EstG 
(sonstige selbständige Arbeit)

Werbung Tätigkeit eines Künstlers im Bereich der Werbung kann 
künstlerisch sein, wenn sie als eigenschöpferische Leistung zu 
werten ist

Zahnpraktiker

Zwangsverwalter die Tätigkeit fällt in der Regel unter § 18 Abs. 1 Nr. 3 EstG; 
aber Sonstige selbständige Arbeit
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 B) BEISPIELE FÜR GEWERBEBETRIEB
Altenpfl eger soweit auch eine hauswirtschaftliche Versorgung der Patienten 

erfolgt

Anlageberater/Finanzanalyst

Ärztepropagandist

Apotheken-Inventurbüro

Apothekenrezeptabrechner

Architekt der bei Ausübung einer beratenden Tätigkeit an der Vermittlung 
von Geschäftsabschlüssen mittelbar beteiligt ist oder der schlüs-
selfertige Gebäude errichten lässt; die Gewerblichkeit erstreckt 
sich in diesem Fall auch auf ggf.erbrachte Ingenieur- oder Archi-
tektenleistungen

Artist

Baubetreuer (Bauberater) die sich lediglich mit der wirtschaftlichen (fi nanziellen) Betreuung 
von Bauvorhaben befassen

Bauleiter es sei denn, seine Ausbildung entspricht derjenigen eines Archi-
tekten oder eines (Wirtschafts)-Ingenieurs

Beratungsstellenleiter eines Lohnsteuerhilfe-
vereins

Berufssportler

Bezirksschornsteinfegermeister

Bodybuilding-Studio wenn unterrichtende Tätigkeit nur die Anfangsphase der Kurse 
prägt und im Übrigen den Kunden Trainingsgeräte zur freien 
Verfügung stehen

Buchhalter

Buchmacher

Bühnenvermittler

Datenschutzbeauftragter

Detektiv

Dispacheur

EDV-Berater übt keine ingenieurähnliche Tätigkeit aus, wenn er im Bereich 
der Anwendersoftware die Entwicklung qualifi zierter Software 
nicht durch eine klassische ingenieurmäßige Vorgehensweise 
(Planung, Konstruktion, Überwachung) betreibt und wenn er kei-
ne Ausbildung, die der eines Ingenieurs vergleichbar ist, besitzt

Erbensucher

Fahrschule wenn der Inhaber nicht die Fahrlehrererlaubnis besitzt

Finanz- und Kreditberater

Fittness-Studio keine unterrichtende Tätigkeit, wenn Kunden im Wesentlichen 
in Gerätebedienung eingewiesen und Training in Einzelfällen 
überwacht wird
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 B) BEISPIELE FÜR GEWERBEBETRIEB
Fotograf, der Werbeaufnahmen macht Werbeaufnahmen macht auch, wer für Zeitschriften Objekte aus-

wählt und zum Zweck der Ablichtung arrangiert, um die von ihm 
oder einem anderen Fotografen dann hergestellten Aufnahmen 
zu veröffentlichen

Fotomodell

Gutachter auf dem Gebiet der Schätzung von 
Einrichtungsgegenständen und Kunstwerken

Haveriesachverständiger

Hellseher

Hersteller künstlicher Menschenaugen

Industriepropagandisten; Ingenieur als Werber 
für Lieferfi rmen

Inventurbüro

Kfz-Sachverständiger ohne Ingenieursexamen dessen Tätigkeit keine mathematisch-technischen Kenntnisse 
wie die eines Ingenieurs voraussetzt

Klavierstimmer

Konstrukteur Der überwiegend Bewehrungspläne fertigt

Krankenpfl eger/Krankenschwester Soweit auch eine hauswirtschaftliche Versorgung der Patienten 
erfolgt

Kükensortierer

Künstleragenten

Makler

Marktforschungsberater

Masseuer (staatliche geprüft), Heilmasseur wenn diese lediglich oder überwiegend kosmetische oder Schön-
heitsmassagen durchführen

Moderator von Verkaufssendungen

Personalberater der seinen Auftraggebern von ihm ausgesuchte Kandidaten für 
eine zu besetzende Stelle vermittelt

Pilot

Politikberater dessen Schwerpunkt der Berufstätigkeit in der umfangreichen 
Informationsbeschaffung rund um spezielle aktuelle Gesetz-
gebungsvorhaben und der diesbezüglichen Berichterstattung 
gegenüber seinen Auftraggebern liegt

Probenehmer für Erze, Metalle und Hüttener-
zeugnisse

Promotionsberater

Rechtsbeistand der mit Genehmigung des Landgerichtspräsidenten Auszüge aus 
Gerichtsakten für Versicherungsgesellschaften fertigt

Restaurator es sei denn, er beschränkt sich auf die Erstellung von Gutachten 
und Veröffentlichungen und wird daher wissenschaftlich tätig 
oder die Tätigkeit betrifft ein Kunstwerk, dessen Beschädigung 
ein solches Ausmaß aufweist, dass seine Wiederherstellung eine 
eigenschöpferische Leistung des Restaurators erfordert
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 B) BEISPIELE FÜR GEWERBEBETRIEB
Rezeptabrechner für Apotheken

Rundfunkermittler der im Auftrag einer Rundfunkanstalt Schwarzhörer aufspürt

Rundfunksprecher entfaltet in der Regel keine künstlerische Tätigkeit

Schadensregulierer im Auftrag einer Versiche-
rungsgesellschaft

Schiffssachverständiger wenn er überwiegend reine Schadensgutachten (im Unterschied 
zu Gutachten über Schadens- und Unfallursachen) erstellt

Spielerberater von Berufsfußballspielern

Treuhänderische Tätigkeit eines Rechtsanan-
waltes für Bauherrengemeinschaften sowie 
eines Wirtschaftsprüfers bei einem Immobili-
enfonds

Vereidigter Kursmakler

Versicherungsberater

Versicherungsvertreter (selbständiger) übt auch dann eine gewerbliche Tätigkeit aus, wenn er nur für 
ein einziges Versicherungsunternehmen tätig sein darf

Versteigerer

Vortragswerber

Werbeberater

Wirtschaftswissenschaftler der sich auf ein eng begrenztes Tätigkeitsgebiet, z. B. die Auf-
nahme und Bewertung von Warenbeständen in einem bestimm-
ten Wirtschaftszweig, spezialisiert und diese Tätigkeit im Wesent-
lichen von zahlreichen Hilfskräften in einem unternehmensartig 
organisierten Großbüro ausführen lässt

Zolldeklarant

 C) WEITERFÜHRENDE LITERATUR

 | Institut für Freie Berufe Nürnberg (http://ifb.uni-erlangen.de/) 
  Auf der Homepage fi nden Sie u.a. Broschüren zu folgenden Themen:

  - Einführung: Gründung in den Freien Berufen
  - Konjunkturbarometer: Anhaltend positives Geschäftsklima in den Freien Berufen
  - Nr. 1 Freier Beruf oder Gewerbe – Kurzfassung
  - Nr. 2 Geschäftsidee
  - Nr. 3 Businessplan
  - Nr. 3 Businessplan in English
  - Nr. 4 Die Partnerschaftsgesellschaft (mbB)
  - Nr. 5 Rechtsformen im Überblick
  - Nr. 7 Unterschiede: Freie Mitarbeit ≠ Freier Beruf
  - Nr. 8 Preisfi ndung für Existenzgründer
  - Nr. 9 Benötigte Unterlagen zum Kreditantrag
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  - Nr. 10 Krankenversicherung für Selbständige
  - Nr. 11 Die Künstlersozialversicherung
  - Nr. 12 Schutz geistigen Eigentums (Urheberrecht)
  - Nr. 13 Wann ist ein Unternehmen gegründet?
  - Nr. 15 Wichtige Adressen in Kunst und Kultur: Wort
  - Nr. 16 Wichtige Adressen in Kunst und Kultur: Musik
  - Nr. 17 Wichtige Adressen in Kunst und Kultur: Bildende Kunst und Design
  - Nr. 18 Wichtige Adressen in Kunst und Kultur: Darstellende Kunst
  - Nr. 19 Literaturtipps für Künstler und Publizisten
  - Nr. 20 Werbung: Gesundheitsberufe
  - Nr. 21 Werbung: Ärzte
  - Nr. 30 Berufsunfallversicherung der Freien Berufe
  - Nr. 31 Vom Geschäftsbrief zur Buchführung (Eine Orientierungshilfe für Freiberufl er)
  - Nr. 32 Wie darf man sein Unternehmen nennen?
  - Nr. 49 Internetbörsen: Beteiligungen, Partnerschaften, Kooperation und Unternehmensnachfolge
  - Bericht: Die Lage der Freien Berufe (2012)

| Existenzgründerportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(https://www.existenzgründer.de) 

  Auf dieser Homepage fi nden Sie u.a. Broschüren/Checklisten zu folgenden Themen:

  - Gründerzeiten 17: Existenzgründungen durch freie Berufe
  - Checkliste: Sind Sie selbständge/r Freiberufl er/in?
  - Praxishilfe: Lehrende, Trainer und Coaches – freiberufl iche oder gewerbliche Tätigkeit
  - Praxishilfe: Freiberufl iche Künsterlinnen und Künstler
  -  Alles, nur kein Unternehmer? Tipps für Gründerinnen, Gründer und Selbständige 

in der Kultur- und Kreativitätswirtschaft

| Deutsche Rentenversicherung

  -  Broschüre: Selbständig – Wie die Rentenversicherung Sie schützt
    https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_

und_mehr/01_broschueren/01_national/selbstaendig_wie_rv_schuetzt_aktuell.pdf?__blob=
publicationFile&v=23

 | Branchenbriefe 

  - Verband der Volksbanken und Raiffeisenkassen 
   https://www.vr-bankmodul.de/wbplus/vr-gruendungskonzept/index.php?bankname=&blz=000
  - Branchenbriefe der Sparkassen (kostenpfl ichtig)
   https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/fi rmenkunden/existenzgruendung-nachfolge/
   branchenreports.html

ANHANG
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 D) STATISTISCHE ZAHLEN

  - http://ifb.uni-erlangen.de/forschung/statistiken/

 E) VERBÄNDE UND KAMMERN AUF BUNDES- UND LANDESEBENE

 - Bundesverband der Freien Berufe  https://www.freie-berufe.de/
 - Bundesverband deutscher Psychologinnen und Psychologen http://www.bdp-verband.org/
 - Fachverband deutscher Heilpraktiker https://www.heilpraktiker.org/
 - Bundesverband praktizierender Tierärzte https://www.tieraerzteverband.de/
 - Deutscher Verband für Physiotherapie https://www.physio-deutschland.de/
 - Deutscher Verband der Ergotherapeuten https://dve.info/
 - Wirtschaftsprüferkammer https://www.wpk.de/
 - Bundesärztekammer https://www.bundesaerztekammer.de/
 - Bundesrechtsanwaltskammer https://www.brak.de/
 - Bundesapothekenkammer https://www.abda.de/
 - Bundessteuerberaterkammer https://www.bstbk.de/de/index.html
 - Bundesarchitektenkammer https://www.bak.de/
 - Bundeszahnärztekammer https://www.bzaek.de/
 - Bundestierärztekammer https://www.bundestieraerztekammer.de/
 - Bundesingenieurkammer https://bingk.de/ 

  Berufsständische Kammern in NRW:

 - Apothekerkammer Nordrhein  https://www.aknr.de/
 - Apothekerkammer Westfalen-Lippe  https://www.akwl.de/
 - Ärztekammer Nordrhein  https://www.aekno.de/
 - Ärztekammer Westfalen-Lippe https://www.aekwl.de
 - Ingenieurkammer-Bau NRW  https://www.ikbaunrw.de/
 - Rheinische Notarkammer  http://www.rhnotk.de/
 - Westfälische Notarkammer  https://www.westfaelische-notarkammer.de/
 - Steuerberaterkammer Düsseldorf https://www.stbk-duesseldorf.de/
 - Steuerberaterkammer Köln https://www.stbk-koeln.de/
 - Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe  https://www.steuerberaterkammer-westfalen-lippe.de
 - Zahnärztekammer Nordrhein  https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/
 - Zahnärztekammer Westfalen-Lippe  https://www.zahnaerzte-wl.de/

 F) DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG – CLEARINGSTELLE
    https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/04_formulare_und_

antraege/01_versicherte/01_vor_der_rente/_DRV_Paket_Versicherung_Statusfeststellung.html
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